
WesentLiche inhaLte der europäische 
Menschenrechtskonvention (eMrk)

• Recht auf Leben

• Verbot der Folter

• Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

• Recht auf Freiheit und Sicherheit

• Recht auf ein faires Verfahren

• Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

• Freiheit der Meinungsäusserung

• Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

• Diskriminierungsverbot

weitere Infos zur EMRK auf: www.eda.admin.ch 

SP Basel-Stadt und SP Baselland

«eineM Menschen seine Menschen-
rechte verWeigern bedeutet, 
ihn in seiner MenschLichkeit zu 
Missachten.» neLson MandeLa

Was sind Menschenrechte? 
Jeder Mensch hat ganz grundsätzliche Rechte. 
Diese müssen geschützt werden – vor Willkür, 
Macht und Ungleichheit. Diese Rechte werden seit 
der Aufklärung im 18. Jahrhundert als Menschen-
rechte zusammengefasst. Sie sollen sicherstellen, 
dass Menschen in ihrer Verschiedenheit bezüglich 
anderen Kulturen und Lebensformen in Würde, 
Respekt und Frieden zusammenleben können.



Wie ist die europäische  
Menschenrechtskonvention 
(eMrk) entstanden?

Die Erfahrungen der Weltkriege und des Faschis-
mus haben nach 1945 die Notwendigkeit einer  
Verankerung der Menschenrechte bewusst ge-
macht. 1948 deklarierte die UNO die 'Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte'. 1950 verabschie-
dete der Europarat die 'Konvention zum Schutze 
der Menschenreche und Grundfreiheiten'.
 

Wann ist die schWeiz der eMrk 
beigetreten?

Die Schweiz trat dem Europarat erst 1963 bei.
Weil die Schweiz damals für die Frauen noch kein 
Stimm- und Wahlrecht kannte, erfolgte der Beitritt 
zur EMRK erst 1974. Seither hat in der Schweiz 
in Bezug auf die Menschenrechte nicht mehr 
das Bundesgericht das letzte Wort, sondern der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
Strassburg.

Was Macht der europäische 
gerichtshof für Menschen- 
rechte?
 
Dank der EMRK können Einzelpersonen, die sich 
durch Behörden oder den Staat in ihren Rechten 
beeinträchtigt fühlen, beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte Individualbeschwer-
de erheben. Das stärkt nicht nur die Menschen-
rechtssituation in allen 47 Mitgliedstaaten. Es trägt 
auch zur gegenseitigen Vertrauensbildung und 
zum Frieden bei.


